
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs auf öffentlichen und privaten Sportan-
lagen im Freien 

 Auflagen des Landes Bemerkung/Empfehlungen 
des Amts für Sport und Bewe-
gung 

Abstand Während der gesamten Trai-
nings- und Übungseinheiten 
muss ein Abstand von mindes-
tens 1,5 Metern zwischen sämtli-
chen anwesenden Personen 
durchgängig eingehalten werden. 

Ein Training von Sport- und 
Spielsituationen, in denen ein di-
rekter körperlicher Kontakt er-
forderlich oder möglich ist, ist un-
tersagt. 

 
 
 
 
 
 
 
Dazu gehören auch: Kein Hän-
deschütteln, kein Abklatschen, 
keine Umarmungen etc. 
 

Gruppen-
größe 

Trainings- und Übungseinheiten 
dürfen ausschließlich individuell 
oder in Gruppen von maximal 
fünf Personen erfolgen. 

Bei größeren Trainingsflächen 
wie etwa Fußballfeldern, Golfplät-
zen oder Leichtathletikanlagen ist 
jeweils eine Trainings- und 
Übungsgruppe von maximal fünf 
Personen pro Trainingsfläche 
von 1000 Quadratmetern zuläs-
sig. 

Der Trainer/Die Trainerin zählt 
auch als Person. 
 
Größere Trainingsflächen kön-
nen durch Markierungen (Hüt-
chen o. ä.) in 1.000 qm große 
Teilstücke unterteilt werden. 
 
Benötigen Sie Angaben zur 
Größe Ihrer Sportfreianlagen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren 
zuständigen Ansprechpartner 
beim Amt für Sport und Bewe-
gung. 

Geräte Die benutzten Sport- und Trai-
ningsgeräte müssen nach der 
Benutzung sorgfältig gereinigt 
und desinfiziert werden. 

Die Bereitstellung von Flä-
chendesinfektionsmittel liegt in 
der Verantwortung des Sport-
vereins. 

Kontakte au-
ßerhalb Trai-
ningseinheit 

Kontakte außerhalb der Trai-
nings- und Übungszeiten sind auf 
ein Mindestmaß zu beschrän-
ken, dabei ist die Einhaltung ei-
nes Sicherheitsabstands von 
mindestens 1,5 Metern zu ge-
währleisten. 

Falls Toiletten die Einhaltung 
dieses Sicherheitsabstands 
nicht zulassen, sind sie zeitlich 
versetzt zu betreten und zu ver-
lassen. 

Wir empfehlen, den Zugang zur 
Sportanlage nur den Trainer/in-
nen und Sportler/innen zu ge-
statten und den Aufenthalt vor 
uns nach dem Training auf die 
unbedingt notwendige Dauer zu 
begrenzen. 

Bitte planen Sie zwischen den 
Trainingseinheiten genügend 
Zeit für einen kontaktlosen 
Wechsel der Sportler/innen ein. 

Umkleiden 
und Duschen 

Die Sportlerinnen und Sportler 
müssen sich bereits außerhalb 

Umkleiden und Duschräume 
bitte abschließen. 



der Sportanlage umziehen; Um-
kleiden und Sanitärräume, ins-
besondere Duschräume, bleiben 
mit Ausnahme der Toiletten ge-
schlossen. 

Toiletten In den Toiletten ist ein Hinweis 
auf gründliches Händewaschen 
anzubringen; es ist darauf zu 
achten, dass ausreichend Hygie-
nemittel wie Seife und Einmal-
handtücher zu Verfügung ste-
hen. 

Sofern diese nicht gewährleis-
tet sind, müssen Handdesinfek-
tionsmittel zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Infografiken zum Download, z. 
B. https://www.infektions-
schutz.de/mediathek/infografi-
ken.html 

Wir empfehlen, dass sich alle 
Trainer/innen und Sportler/innen 
vor Beginn der Trainingseinheit 
gründlich die Hände waschen. 

Die Bereitstellung von Handdes-
infektionsmittel – sofern erfor-
derlich – obliegt dem Sportver-
ein. 

Verantwortli-
che Person 

Für jede Trainings- und 
Übungsmaßnahme ist eine ver-
antwortliche Person zu benen-
nen, die für die Einhaltung der 
genannten Auflagen verantwort-
lich ist. 

Wir empfehlen, den/die jewei-
lige/n Trainer/in als verantwortli-
che Person zu benennen und 
einmalig vor Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebs in den 
geltenden Rahmenbedingungen 
zu unterweisen. 

Dokumenta-
tion Teilneh-
mende  

Die Namen aller Trainings- bzw. 
Übungsteilnehmerinnen und -
teilnehmer sowie der Name der 
verantwortlichen Person sind in 
jedem Einzelfall zu dokumentie-
ren.  

Wir empfehlen, die Teilnehmer-
liste um die geltenden Regelun-
gen zu ergänzen und so neben 
der Dokumentation der Teilneh-
menden auch die Kenntnis-
nahme der Rahmenbedingun-
gen unterschreiben zu lassen. 

Kinder und Jugendliche sind auf 
verständliche Art und Weise 
über die Rahmenbedingungen 
zu informieren. Wir empfehlen, 
einmalig die Bestätigung eines 
Erziehungsberechtigten über die 
Kenntnisnahme der geltenden 
Regelungen einzuholen. 

Wir empfehlen, alle Dokumenta-
tionen an zentraler Stelle des 
Vereins zu sammeln. 

Ausgeschlos-
sene Perso-
nen 

Von der Teilnahme am Trai-
nings- und Übungsbetrieb ausge-
schlossen sind Personen, die in 
Kontakt zu einer infizierten Per-
son stehen oder standen, wenn 

 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html


seit dem Kontakt mit einer infi-
zierten Person noch nicht 14 
Tage vergangen sind, oder die 
Symptome eines Atemwegsin-
fekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen. 
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Amt für Sport und Bewegung 


